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c) das Vorhaben, die Errichtung, den Betrieb oder die Nut
zung von künstlichen Inseln, Anlagen und Bauwerken 
vorsieht;

d) nach § 5 übermittelte Angaben über Art und Ziele des 
Vorhabens unzutreffend, ungenau oder unvollständig 
sind oder aus einem früheren Forschungsvorhaben her
rührende Verpflichtungen des Antragstellers gegenüber 
der DDR nicht erfüllt wurden;

e) das Vorhaben nicht rechtzeitig entsprechend den Bestim
mungen des § 2 Abs. 2 beantragt wurde.

§5
Angaben über das Vorhaben

Die Anträge gemäß den Bestimmungen des § 2 Abs. 2 haben 
vollständige Angaben zu enthalten über

a) die Art und die Ziele des Vorhabens;
b) die Methode und die Mittel, die angewendet werden 

sollen, einschließlich einer Beschreibung der wissen
schaftlichen Ausrüstung;

c) den Namen, die Staatszugehörigkeit, das Rufzeichen, die 
Tonnage und den Typ des Wasserfahrzeuges;

d) den Namen des Kapitäns und die Anzahl der Besatzungs
mitglieder;

e) die genaue geographische Begrenzung der Seegebiete, 
in denen das Vorhaben durchgeführt werden soll, und 
die Koordinaten der Meßpunkte, die in das Vorhaben

^ einbezogen werden sollen;
f) den Zeitplan für die Durchführung des Vorhabens, ein

schließlich des vorgesehenen Datums des ersten Eintref
fens und der endgültigen Abfahrt des Wasserfahrzeuges, 
der Daten für ein vorgesehenes Anlaufen von Häfen 
bzw. für das Aufstellen und Entfernen der Ausrüstung;

g) den Namen der das Vorhaben durchführenden Institu
tion, deren Leiter sowie die für das Vorhaben verant
wortliche Person und

h) das Ausmaß, in dem sich die DDR an dem Vorhaben be
teiligen oder dabei vertreten lassen kann.

§ 6

Pflicht zur Erfüllung bestimmter Auflagen
Die Staaten, deren natürliche oder juristische Personen und 

die internationalen Organisationen sind verpflichtet,
a) auf Wunsch die Teilnahme von Vertretern der DDR an 

dem Vorhaben der wissenschaftlichen Meeresforschung, 
insbesondere soweit dies möglich ist, an Bord des Was
serfahrzeuges sicherzustellen, und zwar ohne Kosten
beteiligung der DDR;

b) den zuständigen Staatsorganen und Einrichtungen der 
DDR auf deren Ersuchen kostenlos
— sobald wie möglich vorläufige Berichte und nach Ab

schluß der Forschungsarbeiten die endgültigen Er
gebnisse und Schlußfolgerungen zur Verfügung zu 
stellen,

— Zugang zu allen aus den Vorhaben der wissenschaft
lichen Meeresforschung gewonnenen Daten und Pro
ben zu gewähren sowie ihnen Daten, die verviel
fältigt werden können, und Proben, die ohne Beein
trächtigung ihres wissenschaftlichen Wertes geteilt. 
werden können, zur Verfügung zu stellen und

— eine Beurteilung dieser Daten, Proben und der For
schungsergebnisse zur Verfügung zu stellen;

c) den zuständigen Staatsorganen der DDR sofort jede grö
ßere Änderung im Forschungsprogramm mitzuteilen;

d) bei der Durchführung des Vorhabens die sonstige recht
mäßige Nutzung des Meeres nicht ungerechtfertigt zu 
beeinträchtigen und,

e) wenn nichts anderes vereinbart ist, die Anlagen oder 
Ausrüstungen für die wissenschaftliche Meeresforschung 
zu entfernen, sobald die Forschungsarbeiten abgeschlos
sen sind.

§7
Maßnahmen bei Zuwiderhandlungen

Die zuständigen Staatsorgane der DDR können erforder
lichenfalls die zwangsweise Unterbrechung oder Einstellung 
solcher wissenschaftlichen Meeresforschung in den Territo- 
rialgewässem, auf dem Festlandsockel oder in der Fischerei
zone der DDR veranlassen, die ohne vorherige Zustimmung 
der zuständigen Staatsorgane durchgeführt wird, nicht in 
Übereinstimmung mit den nach § 5 übermittelten Angaben 
steht oder die Bestimmung des § 6 Buchst, d dieser Verord
nung verletzt

§ 8
Ordnungsstrafbestimmungen

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig in den Territorialgewäs
sern, auf dem Festlandsockel oder in der Fischereizone der 
DDR

a) wissenschaftliche Meeresforschung ohne vorherige Zu
stimmung der zuständigen Staatsorgane durchführt (§ 2 
Abs. 1);

b) wissenschaftliche Meeresforschung durchführt, die nicht 
in Übereinstimmung mit den bei der Antragstellung 
übermittelten Angaben steht (§ 6 Buchst, c) oder

c) bei der Durchführung wissenschaftlicher Meeresfor
schung die sonstige rechtmäßige Nutzung des Meeres 
ungerechtfertigt beeinträchtigt (§ 6 Buchst, d),

kann, wenn die Auswirkungen der Handlung auf die Rechte 
und Interessen der Gesellschaft und der Grad der Schuld des 
Täters gering sind, mit Verweis oder Ordnungsstrafe bis 
500 M belegt werden.

(2) Ebenso kann zur Verantwortung gezogen werden, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig Anlagen oder Ausrüstungen für 
die wissenschaftliche Meeresforschung nicht unmittelbar nach 
Abschluß der Forschungsarbeiten entfernt (§ 6 Buchst, e).

(3) Auf eine Ordnungsstrafe bis zu 1 000 M kann bei vor
sätzliche^ Handlungen nach den Absätzen 1 und 2 erkannt 
werden, wenn

a) die staatliche oder öffentliche Ordnung und Sicherheit 
erheblich beeinträchtigt wurde;

b) die gesellschaftlichen Interessen grob mißachtet wurden 
oder

c) ein größerer Schaden hätte verursacht werden können.

(4) Gegenstände, die zur Begehung einer Ordnungswidrig
keit benutzt wurden oder auf die sich die Ordnungswidrig
keit bezieht, können neben anderen Ordnungsstrafmaßnah
men oder selbständig, unabhängig von Rechten Dritter, ent

schädigungslos eingezogen werden.

(5) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt 
entsprechend der jeweiligen Zuständigkeit dem Leiter des 
Fischereiaufsichtsamtes der DDR, dem Direktor des Seefahrts
amtes der DDR oder dem zuständigen Mitglied des Rates des 
Bezirkes Rostock.

(6) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und 
den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von Ordnungswidrig
keiten - OWG - (GBl. I Nr. 3 S. 101).

Schlußbestimmungen
§9

Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen 
Rechtsvorschriften erlassen der Minister für Geologie bzw.


